
Brandschutzunterlagen 

Können wir auch für Sie etwas tun? - Rufen Sie uns an! 

Handeln Sie, 
bevor etwas 
passiert!
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MaschinenBau und 
Umwelttechnik GmbH (MBU)

Flucht- und
Rettungspläne 

In der Arbeitsstättenverord-
nung §4 (4), ASR A2.3 sowie in 
verschiedenen anderen Geset-
zen und Vorschriften werden für 
Gebäude Flucht- und Rettungs-
pläne gefordert. 

Mit der Einführung der DIN 
23601 (im Jahr 2010) ergaben 
sich zahlreiche Änderungen, 
welche sich auch auf vorhan-
dene Pläne auswirken. 

So wurden neue Symbole für 
die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichen einge-
führt. 
Flucht- und Rettungspläne 
weisen zu Notausgängen und 
zu Standorten von Brandbe-
kämpfungs- und Erste-Hilfe-
Einrichtungen. 
Die Pläne sind regelmäßig auf 
ihre Gültigkeit zu überprüfen
und ggf. zu erneuern. 

Maßnahmen zum aktiven 
Brandschutz: 

• regelmäßige Überprüfung 
der Flucht- und Rettungs-
pläne; 

• aktive Arbeit mit Gefähr-
dungsbeurteilungen; 

• regelmäßige Überprüfung 
der Brandmeldeeinrich-
tungen und Brandbe-
kämpfungsmittel (z.B. 
Feuerlöscher); 

• Ausbildung und Weiter-
bildung von Brandschutz-
helfern; 

• regelmäßige Unterwei-
sung der Mitarbeiter zum 
Arbeits- und Brandschutz; 

• sorgsamer Umgang mit 
feuergefährlichen Stoffen; 

• Durchsetzen von 
Sicherheitsbestimmungen 
im Unternehmen… 

Feuerwehrpläne

Im Feuerwehrplan sind 
wesenliche Angaben zur Lage, 
Nutzung, Konstruktion und 
Anlagentechnik von Gebäuden 
und Objekten enthalten. Er wird 
der Feuerwehr übergeben. 
Damit ermöglicht dieser Plan 
eine schnelle Orientierung.
Im Alarmierungsfall kann sich
der Einsatzleiter der Feuerwehr
schon vor dem Erreichen der
Einsatzstelle wichtige Informati-
onen zum Objekt verschaffen.   

Grundlage für die Erstellung 
ist die DIN 14095. Oft werden 
die Pläne zusätzlich mit Infor-
mationen, welche das örtliche 
Brandschutzamt wünscht, 
vervollständigt.
Feuerwehrpläne sind regel-
mäßig auf ihre Gültigkeit zu 
überprüfen und ggf. zu erneuern.
Eine Aktualisierung der Pläne 
sollte alle 2Jahre erfolgen.


